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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Die Union leistet einen
Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der
Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer
nationalen und regionalen Vielfalt sowie
gleichzeitiger Hervorhebung des ge-
meinsamen kulturellen Erbes.

(2) Die Union fördert durch
ihre Tätigkeit die Zusammenarbeit zwi-
schen den Mitgliedstaaten und unter-
stützt und ergänzt erforderlichenfalls
deren Tätigkeit in folgenden Bereichen:

a) Verbesserung der Kenntnis und
Verbreitung der Kultur und Ge-
schichte der europäischen Völker,

b) Erhaltung und Schutz des kultu-
rellen Erbes von europäischer Bedeu-
tung,

c) nichtkommerzieller Kulturaus-
tausch,

d) künstlerisches und literarisches
Schaffen, einschließlich im audiovisuel-
len Bereich.

(3) Die Union und die Mit-
gliedstaaten fördern die Zusammenar-
beit mit dritten Ländern und den für den
Kulturbereich zuständigen internationa-
len Organisationen, insbesondere mit
dem Europarat.

(4) Die Union trägt bei ihrer
Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmun-
gen der Verfassung den kulturellen As-
pekten Rechnung, insbesondere zur
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Wahrung und Förderung der Vielfalt
ihrer Kulturen.

(5) Als Beitrag zur Verwirkli-
chung der Ziele dieses Artikels

a) werden durch Europäische Geset-
ze oder Rahmengesetze unter
Ausschluss jeglicher Harmoni-
sierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitglied-
staaten Fördermaßnahmen fest-
gelegt. Diese Gesetze oder Rah-
mengesetze werden nach Anhö-
rung des Ausschusses der Regio-
nen erlassen;

b) gibt der Rat auf Vorschlag der
Kommission Empfehlungen ab.
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Begründung:

Die Einstimmigkeit im Kulturbereich wahrt die Verantwortung der Mitgliedstaaten
für die Kulturpolitik. In der Kultuspolitik, die traditionell auf Freiheit und Liberalität
gründet – würde der Verzicht auf Einstimmigkeit die Möglichkeit eröffnen, einen
Mitgliedstaat entgegen seinem eigenen Willen zu Entscheidungen und Handeln zu
verpflichten; Dies läuft im übrigen auch dem Grundsatz der Achtung der nationa-
len Identität der Mitgliedstaaten durch die Union zuwider


